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vorwort

die nutzung der erdwärme gewinnt in rheinland-
Pfalz zunehmend an bedeutung – dies ist zu  
begrüßen und erwünscht. eine nachhaltige  
entwicklung im rahmen der agenda 21 muss 
gerade im bereich der erneuerbaren energien 
akzente für eine zukunftsweisende entwicklung 
unseres landes setzen.

auch die bewirtschaftung des grundwassers ist 
ein signifikanter bestandteil nachhaltiger umwelt-
politik. nachhaltige wasserwirtschaft bedeutet 
gleichklang von schutz und nutzung mit dem 
blick auf die erhaltung eines intakten naturhaus-
halts, hier besonders des grundwassers, als  
lebenswichtige ressource auch für künftige  
generationen. auf den verstärkten schutz der 
rheinland-pfälzischen grundwasservorkommen 
wurde daher bei der vorliegenden Über arbeitung 
des leitfadens zur nutzung von oberflächennaher 
geothermie mit erdwärmesonden besonderer 
wert gelegt. 

darüber hinaus berücksichtigt der leitfaden die 
bisherigen erfahrungen der zuständigen behörden 
im Prüf- und genehmigungsprozess, um diesen 
künftig sicherer und effizienter zu gestalten.

ziel des leitfadens ist die sicherstellung eines 
dauerhaften, flächendeckenden grundwasser-
schutzes bei der realisierung von erdwärme-
gewinnung durch erdwärmesonden als ökologisch 
sinnvolle form der energiegewinnung.

der aktuelle rheinland-pfälzische leitfaden soll 
einer einheitlichen wasserrechtlichen beurteilung 
unter beachtung des geltenden wasserhaushalts-
gesetzes sowie der information von Planern, bau-
herren, behörden und bohrunternehmen dienen. 

 

ulrike höfken  
staatsministerin für umwelt, energie,  
ernährung und forsten rheinland-Pfalz

dr. volker wissing 
staatsminister für wirtschaft, verkehr,  
landwirtschaft und weinbau rheinland-Pfalz
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1 einfÜhrung

1.1  Allgemeines

mit hilfe von erdwärmesonden wird erdwärme 
als regenerative energiequelle erschlossen. bei 
dieser art der energiegewinnung wird sie für hei-
zung und warmwasserbereitung mit hilfe von 
strom nutzbar gemacht. damit verbunden sind 
die schonung fossiler energiequellen und eine re-
duzierung der Kohlendioxid-emissionen. 

um dem grundwasserschutz nach dem besorg-
nisgrundsatz von wasserhaushaltsgesetz (whg) 
und landeswassergesetz (lwg) rechnung zu 
tragen, ist sowohl beim bau als auch beim be-
trieb von erdwärmesonden hohe sorgfalt zu for-
dern. der schutz der ressource grundwasser ist 
im rahmen der bewirtschaftung durch die was-
serbehörden – insbesondere für die öffentliche 
wasserversorgung – unverzichtbar. der besorgnis-
grundsatz, wie er bspw. in § 48 whg zum aus-
druck kommt, ist bei jeder zulassungsrechtlichen 
beurteilung entsprechend zu berücksichtigen. be-
einträchtigungen und schädigungen des grund-
wassers, das eine unserer wichtigsten natürlichen 
lebensgrundlagen darstellt, sind zu vermeiden 
(vgl. § 5 abs. 1 whg). andererseits ist gerade bei 
der erdwärmenutzung zu berücksichtigen, dass 
die erschließung regenerativer energiequellen im 
rahmen des Klimaschutzes wichtigen umweltpo-
litischen zielen dient. 

der vorliegende leitfaden richtet sich in erster 
linie an die unteren und oberen wasserbehör-
den (Kreisverwaltungen, stadtverwaltungen und 
struktur- und genehmigungsdirektionen) und soll 
zu einer hinsichtlich des grundwasserschutzes 
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Abb. 1: Temperaturzunahme mit der Tiefe

landesweit einheitlichen beurteilung und bear-
beitung von anträgen zur erschließung von erd-
wärme mit erdwärmesonden führen. gleichzeitig 
enthält er hinweise für künftige betreiber und an-
lagenbauer über technische entwicklungen sowie 
über art und umfang der antragsunterlagen. 
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Abb. 2:  Verfahren der erdwärmenutzung

technische verfahren der erdwärmenutzung ori-
entieren sich am zu nutzenden geothermischen 
system. grundsätzlich wird die geothermie in die 
oberflächennahe geothermie (erschließung des 
untergrundes bis maximal 400 m und einer tem-
peratur bis 20°c) sowie in die tiefe geothermie 

(erschließung des untergrundes unterhalb 400 
m und/oder einer temperatur von über 20°c) 
unterteilt. 

abbildung 2 zeigt, wo erdwärmesondenanlagen in 
diesem zusammenhang einzuordnen sind.

1.2  Abgrenzung zu anderen Verfahren der erdwärmenutzung

der leitfaden gilt für den bau von erdwärmeson-
denanlagen mit maximal 30 kw heizleistung und 
sondentiefe bis maximal 400 m im privaten be-
reich. bei anlagen mit höheren leistungen gel-
ten die standardisierten technischen regeln nicht, 
hier müssen einzelfallbetrachtungen durchgeführt 
werden. der leitfaden kann auch für den bau von 
erdwärmesonden im bereich der gewerblichen 
wirtschaft und öffentlicher einrichtungen ange-
wendet werden, wenn als wärmeträgerflüssig-

keiten ausschließlich nicht wassergefährdende 
stoffe oder nicht wassergefährdende gemische 
gem. der verordnung über anlagen zum umgang 
mit wassergefährdenden stoffen (awsv) verwen-
det werden. der vorliegende leitfaden gilt jedoch 
nicht für wärmepumpenanlagen mit direktver-
dampfung, erdwärmekollektoren, erdwärmekörbe, 
sonderformen und anlagen mit grundwasserför-
derung zur nutzung von erdwärme. 

erdWärme/GeoTHermIe

oberflächennahe Geothermie

erdwärmegewinnung ≤ 400 m tiefe und 
fördertemperatur ≤ 20° c

indirekte nutzung (mit hilfe von wärmepumpen)  
für heizzwecke

Tiefe Geothermie

erdwärmegewinnung > 400 m tiefe und/oder 
fördertemperatur > 20° c

direkte nutzung (ohne hilfe von wärmepumpen)  
für heizzwecke und/oder zur verstromung

Geschlossene systeme

tiefe erdwärmesonden

Geschlossene systeme

erdwärmesonden

erdwärmekollektoren

erdwärmekörbe

sonderformen  
(z. b. energiepfähle)

offene systeme

förder- und 
injektionsbohrung

thermalwassernutzung 
aus Quellen und 

bergwerken

offene systeme

förder- und 
schluckbrunnen

sonderformen  
(z. b. gruben-

wassernutzung)
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Abb. 3 :  schema zur erdwärmegewinnung bei einer erdgekoppelten Wärmepumpe

erdwärmesonden werden in vorwiegend vertika-
len bohrungen mit einer tiefe von einigen metern 
bis über 100 meter installiert. als geschlossenes 
system wird in einem sondenkreislauf eine wär-
meträgerflüssigkeit durch den untergrund geleitet, 
um die darin gespeicherte wärme aufzunehmen. 
in einem wärmetauscher wird die flüssigkeit 
dann abgekühlt und wärme an den wärmepum-
penkreislauf abgegeben. die gewonnene energie 
wird in der regel zu heizzwecken weiter verwen-
det (abb. 3).

eine verknüpfung der wärmegewinnung und der 
Kühlung von bauwerken ist für die umwelt von 
zusätzlichen vorteil.

erdwärmesonden mit vollständiger ringraumver-
füllung sind über die gesamte länge im ringraum 
des bohrlochs von einem erstarrungsfähigen 
material umgeben. damit soll verhindert werden, 
dass hydraulische Kurzschlüsse von grundwasser-
stockwerken entstehen und wasser direkt von der 
erdoberfläche durch die bohrungen in den unter-
grund gelangt.

1.3 Funktionsweise von erdwärmesondenanlagen
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2 rechtliche beurteilung 
von erdwärmesonden-
anlagen

2.1  Allgemeines

der bau einer erdwärmesondenanlage berührt 
wasserrechtliche und bergrechtliche belange so-
wie das geologiedatengesetz (geoldg). für boh-
rungen tiefer 100 m wurden die zusätzlichen vor-
gaben nach dem gesetz zur suche und auswahl 
eines standortes für ein endlager für hochradio-
aktive abfälle (standortauswahlgesetz – stan-
dag) in Kap 2.4 ergänzt. 

die belange nach wasserrecht und bergrecht 
werden im zuge des erlaubnisverfahrens ge-
bündelt. zusätzlich hat sich bei bohrungen tie-
fer 100 m die verfahrensführende behörde mit 
dem bundesamt für für die sicherheit der nukle-
aren entsorgung (base, www.base.bund.de) zum 
schutz möglicher standorte abzustimmen.

der verfahrensablauf und die erforderlichen an-
tragsunterlagen im bundesland rheinland-Pfalz 
werden in Kapitel 2.5 erläutert. für die abstim-
mung der verfahrensführenden behörde mit dem 
früheren bfe (heute base) wurde von diesem eine 
arbeitshilfe erstellt. 

nach dem geologiedatengesetz (geoldg) be-
steht für das abteufen einer bohrung – unabhän-
gig von der bohrtiefe – gegenüber dem lgb eine 
anzeigepflicht. dieser verpflichtung ist spätestens 
zwei wochen vor beginn der bohrung nachzu-
kommen. darüber hinaus ist die dokumentation 
der bohrung und der untersuchungsergebnisse 
gemäß geologiedatengesetz dem lgb zu über-
mitteln. zuwiderhandlungen stellen eine ord-
nungswidrigkeit dar, die mit einem bußgeld ge-
ahndet werden können.  

die behördlichen Prüfungsschritte im genehmi-
gungsverfahren in rheinland-Pfalz können der 
abb. 4 entnommen werden.
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Abb. 4: Zuständigkeiten im Genehmigungsverfahren (eWs: erdwärmesonden)

ews-anlage ≤ 200 kw wärmeentzugsleistung  
und fördertemperatur < 20 °c

alle bohrungen  
mit eindringtiefe  
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wenn 
bergbauberechtigung 

nicht notwendig

wasserrechtliches 
erlaubnisverfahren

wasserrechtliches 
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wasserrechtliches 
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ZuStändiGKeit

ews-anlage > 200 kw wärmeentzugsleistung  
und/oder fördertemperatur ≥ 20 °c

beteiligung der bergbehörde zur Prüfung der 
verfahrensschritte

Hinweis:

alle bohrungen müssen vor bohrbeginn beim lgb mit einer anzeige entsprechend geologiedatengesetz 
gemeldet werden. 

die durchführung von bohrungen über 100 m unterliegen der bergaufsicht. sie müssen deshalb mindes-
tens zwei wochen vor der durchführung beim lgb entsprechend § 127 abs. 1 nr. 1 bbergg angezeigt 
werden.

untere 
Wasserbehörde

Betrieb: untere 
Wasserbehörde

untere 
Wasserbehörde

Bergbehörde
errichtung:  

Bergbehörde
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2.2  Wasserrechtliche Belange

für den bau sowie den betrieb von erdwärme-
sondenanlagen ist immer eine wasserrechtliche 
erlaubnis erforderlich (s. § 46 abs. 1 satz 1 nr. 2 
lwg). diese muss vor beginn der bohrungen vor-
liegen. auskünfte hierzu erteilt die untere was-
serbehörde (Kreisverwaltungen bzw. in den kreis-
freien städten: stadtverwaltung).

der bau einer erdwärmesonde erfüllt grundsätz-
lich einen benutzungstatbestand nach § 9 was-
serhaushaltsgesetz (whg) mit der folge, dass 
eine erlaubnis nach § 8 abs. 1 whg erforderlich 
ist. es handelt sich bei der errichtung einer erd-
wärmesonde um eine maßnahme, die in der regel 
geeignet ist, dauernd oder in einem nicht uner-
heblichen ausmaß nachteilige veränderungen der 
(physikalischen, chemischen oder biologischen) 
wasserbeschaffenheit herbeizuführen. mögli-
che nachteilige auswirkungen auf die (physikali-
sche, chemische, biologische) beschaffenheit des 
grundwassers sind z. b.:

 ■ gewässerverunreinigungen (z.b. durch trüb-
stoffe, betriebsstoffe und spülzusätze) kön-
nen während des bohrvorgangs, bei leckagen 
sowie bei der nicht ordnungsgemäßen außer-
betriebnahme einer anlage auftreten.

 ■ durch bohrungen kann ein „hydraulischer 
Kurzschluss“ voneinander ursprünglich ge-
trennter grundwasserleiter eintreten, mit 
der gefahr, dass hydraulische und hydroche-
mische veränderungen im gewässer erfolgen.

 ■ bei einer ungenügenden verfüllung der bohr-
löcher kann dauerhaft potenziell verschmutz-
tes oberflächenwasser in die tiefe eindringen 
und das grundwasser erreichen.
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2.3  Bergrechtliche Belange

bohrungen, die mehr als 100 m in den boden 
eindringen, sind grundsätzlich mindestens zwei 
wochen vor durchführung der bergbehörde beim 
lgb anzuzeigen (§ 127 abs. 1 nr. 1 bundesbergge-
setz (bbergg)). diese anzeige kann mit der an-
zeige nach dem geologiedatengesetz (siehe 2.1) 
gekoppelt werden.

eine beteiligung der bergbehörde beim lgb im 
wasserrechtlichen verfahren zur genehmigung 
von erdwärmesonden erfolgt nach nachfolgen-
dem Prinzip:

bei bohrungen mit einer eindringtiefe ≤ 400 m 
erhebt die bergbehörde beim lgb künftig grund-
sätzlich keine betriebsplanpflicht.

bei bohrungen mit einer eindringtiefe > 400 m 
beteiligt die zuständige wasserbehörde zusätzlich 
die bergbehörde. die bergbehörde prüft das er-
fordernis eines bergrechtlichen betriebsplanes. es 
sollten insofern bereits im vorfeld abstimmungen 
mit der bergbehörde erfolgen.

bei erdwärmesondenanlagen mit einer wärme-
entzugsleistung  > 200 kw und/oder einer för-
dertemperatur von ≥ 20°c erfolgt durch die zu-
ständige wasserbehörde eine beteiligung der 
bergbehörde. wird das erfordernis eines berg-
rechtlichen betriebsplanes oder einer bergbau-
berechtigung mit zusätzlichen betriebsplanerfor-
dernissen festgestellt, sind die entsprechenden 
anträge zur zulassung bei der bergbehörde vorzu-
legen. die wasserrechtliche erlaubnis wird danach 
im einvernehmen mit der zuständigen wasserbe-
hörde durch die bergbehörde erteilt.

soweit nach Prüfung durch die bergbehörde keine 
bergbauberechtigung erforderlich ist und darüber 
hinaus kein betriebsplanerfordernis besteht, wird 
das wasserrechtliche erlaubnisverfahren bei der 
unteren wasserbehörde fortgesetzt.

Hinweis:

bauplanungsrechtlich sollte ebenso bereits im 
vorfeld beachtet werden, dass in rheinland-
Pfalz in bestimmten regionen (z. b. westerwald, 
siegerl and) umfangreicher historischer bergbau 
stattgefunden hat. dieser kann sich negativ auf 
die möglichkeit der oberflächennahen nutzung 
von erdwärme auswirken oder diese gar unmög-
lich machen. im rahmen der verfahren zur flä-
chennutzungs- bzw. bauleitplanung prüft das lgb 
als träger öffentlicher belange die mögliche rele-
vanz des altbergbaus an hand der dem lgb vor-
liegenden informationen. es wird deshalb auf die 
jeweils hierzu ergangenen stellungnahmen, die 
den gemeinden als Planungsträger vorliegen, ver-
wiesen. in anderen fällen mit hinweisen auf alt-
bergbau im bereich des bohransatzpunktes soll-
te eine entsprechende Prüfung im rahmen einer 
bauvoranfrage beim lgb erfolgen.

2.4  Bohrungen tiefer 100 m – ergän-
zende Vorgaben des standAG

durch erlass des standortauswahlgesetzes sind 
für bohrungen, die tiefer als 100 m in den unter-
grund eingreifen, schutzregelungen vorgesehen, 
die in § 21 standag zusammengefasst sind. die-
se vorgaben dienen dem schutz vor eingriffen in 
regionen, die für die lagerung radioaktiver stoffe 
potenziell geeignet sind.

hierzu sind zusätzliche informationen über die 
untergrundverhältnisse erforderlich, die vom an-
tragsteller als teil seines antrages zur verfügung 
gestellt werden.  die genehmigungsbehörde bzw. 
die unterstützende fachbehörde können auf die-
ser grundlage beurteilen, ob die schutzvorschrif-
ten des standag durch das konkrete vorhaben 
tangiert sind. damit kann die verfahrensführen-
de behörde das erforderliche einvernehmen mit 
dembundesamt für für die sicherheit der nuklea-
ren entsorgung (base) herstellen. weiterführende 
informationen sind dem internetauftritt des base 
zu entnehmen.
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2.5  Verfahrensablauf und erforder-
liche Antragsunterlagen

die wasserrechtlichen antragsunterlagen sind bei 
der unteren wasserbehörde (Kreisverwaltungen 
bzw. in den kreisfreien städten: stadtverwaltung) 
einzureichen. sie schaltet ggf. zusätzliche fach- 
und genehmigungsbehörden ein. in der regel 
erfolgt der bescheid zu dem vorhaben durch die 
untere wasserbehörde (siehe abb. 4).

als erforderliche unterlagen sind dem antrag bei-
zufügen (näheres siehe formblatt in der anlage):

 ■ lage der geplanten anlage

 ■ ausführende bohrfirma

 ■ anzahl und tiefe der bohrung(en)

 ■ beschreibung der erdgekoppelten 
wärmepumpenanlage

 ■ bei bohrungen über 100 m tiefe ergänzende 
gutachterliche stellungnahme zu den unter-
grundverhältnissen bis in 1.500 m tiefe (§ 21 
abs. 2 nr. 4a standag)

die fertigstellung der anlage ist der genehmigen-
den behörde mitzuteilen und die dichtheit der 
anlage durch vorlage des Protokolls der druck-
probe entsprechend der vdi-richtlinie 4640, 
blatt 2 zu dokumentieren. ebenso ist vom bau-
herrn die einhaltung sämtlicher auflagen schrift-
lich zu bestätigen.
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3 wasserwirtschaftliche 
und hydrogeologische 
standortbeurteilung

um einer nachteiligen veränderung des grund-
wassers vorzubeugen, ist vor dem bau von 
erdwärmesonden eine wasserwirtschaftliche 
und hydrogeologische standortbeurteilung 
durchzuführen.

auf der internetseite des lgb befindet sich hierzu 
eine interaktive Karte zur wasserwirtschaftlichen 
und hydrogeologischen standortbeurteilung.

die farbdarstellung in dieser anwendung gibt 
hinweise zur genehmigungsfähigkeit von erdwär-
mesondenanlagen aus wasserwirtschaftlicher und 
hydrogeologischer sicht: 

 ■ Grün: in den nachfolgend genannten, z. t. 
wasserwirtschaftlich und/oder hydrogeolo-
gisch sensiblen gebieten ist der bau von erd-
wärmesonden ohne einzelfallbewertung, ggf. 
mit standortspezifischen auflagen, möglich. 
die beteiligung der fachbehörden im antrags-
verfahren ist nicht erforderlich.

•	 schutzzonen iii b, iii s, iv, b von festgesetz-
ten bzw. in Planung befindlichen trinkwas-
ser- und heilquellenschutzgebieten (stand-
ortspezifische auflagen)

•	 co2-vorkommen in der weiteren umge-
bung (standortspezifische auflagen)

•	 bereiche mit wasserwirtschaftlich rele-
vantem stockwerksbau (standortspezifische  
auflagen)

•	 wasserwirtschaftlich sowie hydrogeolo-
gisch weitgehend unkritische gebiete. dort 
ist bei vollständiger ringraumabdichtung 
mit einer bentonit-zement-suspension ent-
sprechend den vorgaben der vdi-richtlinie 
4640 der bau von erdwärmesondenanlagen 
im hinblick auf den grundwasserschutz un-
ter beachtung der standard auflagen durch-
führbar. 

 ■ orange: in den  nachfolgend genannten, was-
serwirtschaftlich oder hydrogeologisch sen-
siblen gebieten ist eine einzelfallbewertung 
durch die fachbehörden (regionalstellen wa-
abbo der struktur- und genehmigungsdirek-
tionen, lfu, lgb) erforderlich:

•	 äußere einzugsbereiche für genutzte 
mineralwassergewinnungen

•	 umgebung von aktiv genutzten wasserfas-
sungen mit wasserrecht ohne schutzgebiet

•	 gebiete mit vorkommen von 
sulfatgesteinen

•	 nahbereiche zu bekannten gebieten mit 
vermuteten co2-vorkommen

•	 bereiche mit wasserwirtschaftlich und hy-
drogeologisch relevantem grundwasser-
stockwerksbau, z. t. mit lokal stark bis arte-
sisch gespanntem grundwasser

•	 bereiche mit erfasstem umfangreichen 
oberflächennahen altbergbau 
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 ■ rot: innerhalb der rot gekennzeichneten ge-
biete ist aufgrund besonders sensibler wasser-
wirtschaftlicher nutzung der bau von erdwär-
mesondenanlagen nicht zulässig. bei diesen 
gebieten handelt sich um:

•	 schutzzonen i, ii, ii s, iii, iii a, iii/1, iii/2, a 
von festgesetzten bzw. im verfahren befind-
lichen trinkwasser- und  heilquellenschutz-
gebieten; die zuständige wasserbehörde 
kann im einzelfall eine ausnahme zulassen, 
wenn der jeweilige schutzzweck nicht be-
einträchtigt wird. 

•	 innere einzugsbereiche für genutzte 
mineralwassergewinnungen.
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Abb. 5:  Hydrogeologische einheiten, Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete,  
mineralwassereinzugsbereiche, prüfbereiche um Wassergewinnungsanlagen ohne 
schutzgebiete, stand August 2020

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete,

Einzugsbereiche von Mineralwassergewinnungen, 

Prüfbereiche um Wassergewinnungsanlagen

ohne Schutzgebiete
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Abb. 6:  schematische hydrogeologische und wasserwirtschaftliche standortbeurteilung für den Bau 
von erdwärmesonden auf der Grundlage von hydrogeologischen Karten, der Trinkwasser- und 
Heilquellenschutzgebiete, der einzugsbereiche von mineralwassergewinnungen sowie der 
Gewinnungsanlagen ohne schutzgebiete, stand August 2020
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4 zusätzliche hinweise

die nutzung der erdwärme mit erdwärmeson-
den hat entsprechend den technischen vorschrif-
ten und regeln, insbesondere der vdi-richtlinie 
4640 blatt 1 und 2 zu erfolgen. mit den ausfüh-
rungsarbeiten sind ausschließlich qualifizierte und 
zuverlässige unternehmen zu beauftragen.

die für den wasserrechtlichen erlaubnisantrag er-
forderlichen Pläne und unterlagen müssen von ei-
ner fachkundigen Person im sinne von § 103 lwg 
erstellt werden. 

um eine gegenseitige beeinflussung der sonden 
zu vermeiden, sollte ein min destabstand von 6 
m eingehalten werden. besser sind größere ab-
stände, da insbesondere tiefere bohrungen grö-
ßere seitliche abweichungen aufweisen können. 
der durch den wärmeentzug bedingte, relevante 
abkühlungsbereich sollte nicht über das eigene 
grundstück hinausreichen. 

insbesondere bei komplexen sowie bei großen 
anlagen, bei denen sich die sonden gegenseitig 
beeinflussen können oder wo ein hoher anteil an 
konvektivem wärmetransport über das grund-
wasser erfolgt, sollte eine berechnung des wär-
metransportes über ein wärmetransportmodell 
durchgeführt werden. 

wird artesisch gespanntes grundwasser ange-
bohrt, so ist der austritt von grundwasser aus der 
bohrung möglich. hieraus können beeinträchti-
gungen der anlieger resultieren. in anderen be-
reichen können  hochdurchlässige untergrund-
verhältnisse (z. b. starke Klüftigkeit) bestehen. in 
beiden fällen kann das verfüllen des ringraumes 
erschwert sein. 

werden erdwärmesonden in rutschungsgebieten 
gebaut, so unterliegen sie einer zusätzlichen me-
chanischen beanspruchung. dort besteht das risi-
ko von verlust bzw. zerstörung der erdwärmeson-
de. die aktuelle Karte der hangstabilitäten findet 
sich auf der internetseite des lgb.

die mindestanforderungen zur ausführung und 
dokumentation der bohrung sind in dem doku-
ment „mindestanforderungen zum bau von erd-
wärmesonden in rheinland-Pfalz“ auf den inter-
netseiten des lfu und des lgb abrufbar.
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Antrag auf erteilung einer wasserrechtlichen erlaubnis zur Gewässerbenutzung für erdwärmesondenanlagen  
(bis 30 kW) ohne entnahme/Wiedereinleitung von Grundwasser gem. §§ 8 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 4 und 49 Abs. 1 WHG 
i.V. mit §§ 25 ff LWG-rp
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Anlage

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Gewässerbenutzung nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG für 
vertikale Erdwärmesonden (bis 30 kW) gem. § 3 Abs. 2 Nr. 2 WHG i.V. mit § 25 ff LWG-RP

1. Allgemeine Angaben

Antragsteller (Bauherr) Name, Vorname:
PLZ, Ort:
Straße, Nr.:
Telefon-Nr.: Telefax-Nr.:
E-Mail-Adresse:

Standort der Anlage Stadt/Landkreis: Gemeinde/Ortsteil:
Gemarkung: Flur: Flurstück:
PLZ: Straße, Nr.:
Hochwert (UTM32 N): Rechtswert (UTM32 N):
(oder Eintragung in beigefügter Karte)
Geländehöhe (m NN)
Messtischblatt TK 25 Name: Nummer:

Bohrunternehmen Firma:
PLZ, Ort:
Straße, Nr.:
Telefon-Nr.: Telefax-Nr.:
E-Mail-Adresse:
Verantwortlicher Bohrmeister:
Telefon-Nr.: Telefax-Nr.:

Planendes Ingenieurbüro Firma:
(wenn zutreffend) Ansprechpartner:

PLZ, Ort:
Straße, Nr.:
Telefon-Nr.: Telefax-Nr.:
E-Mail-Adresse:

2. Angaben zur Durchführung der Bohrungen

Beginn der Arbeiten: Voraussichtliche Dauer:
Anzahl: Bohrdurchmesser: Geplante Bohrtiefe:
Bohrverfahren: Spülungsmitteln (bei Spülbohrung):
Geplantes Verfüll-/Hinterfüllmaterial:
Art der Verfüllung (z.B. Kontraktorverfahren)

3. Technische Daten Erdwärmesonden

Erdwärmesonden Sondenart (z.B. U-, Doppel-U-, Koaxial-Sonde):
Anzahl: Länge:
Minimaler Abstand untereinander: Zur Grundstücksgrenze:
Rohrmaterial: Rohrdurchmesser:

Durchmesser des Sonderbündels
einschließlich Verfüllrohr:

Herstellerseitige Druckprüfung (in Bar):
Wärmeträgermittel Name/Inhaltsstoffe: WGK:

Gesamtmenge:

4. Technische Daten Wärmepumpenanlage

Wärmepumpe Hersteller: Typ:
Heizleistung:
Standort:   außerhalb des Gebäudes  innerhalb des Gebäudes
Kältemittel in der Wärmepumpe:

Sicherheitseinrichtungen u. 
Schutzvorkehrungen

 automatische Drucküberwachung im Wärmeträgerkreislauf
 andere
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5. Beigefügte Unterlagen

• Katasterauszug oder Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Flurnummer, Gemarkung, Lage der Bohrpunkte, 
Rohrleitungsverlauf, Standort der Wärmepumpe, Grundstücksgrenzen und Nachbarbebauung

• Übersichtslageplan, möglichst basierend auf der amtlichen topografischen Karte (TK)
(M: 1 : 10.000 oder 1 : 25.000)

• Prüfzertifikat des Sondenherstellers

• Erklärung der Unbedenklichkeit des Verfüllmaterials

• Bei Bohrungen über 100 m Tiefe ergänzende gutachterliche Stellungnahme zu den Untergrundverhältnissen 
gemäß StandAG

• Zertifikat des Bohrunternehmens nach DGVW-Merkblatt W 120 oder entsprechende Zertifikate des Auslandes 
oder entsprechende Referenzen des Bohrunternehmens zum Bau von Erdwärmesonden oder 
Sachkundenachweis des Bohrgeräteführers

○ Soweit bekannt, Angaben zu hydrogeologischen Verhältnissen, u.a. von der Maßnahme voraussichtlich betroffene
Grundwasserstockwerke/-leiter, voraussichtliches Bohrprofil (Angabe zur Informationsquelle; Auswertung geologischer Karten,
Bohrarchive etc.)

6. Bestätigung und Unterschrift

Die Anforderungen des Gewässerschutzes an Anlagen zur Wärmenutzung entsprechend den Vorgaben  ja
an Bauausführung und Betrieb von Erdwärmesondenanlagen des Leitfadens zur Nutzung der 
Oberflächennahen Geothermie durch Erdwärmesonden sowie der VDI Richtlinie 4640 werden eingehalten:  nein

Antragsteller:

__________________________________________________       ____________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers

Im Allgemeinen sind die Unterlagen 3-fach bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde einzureichen. 
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